
Erhebung bei Studienbeginn      UHStat 1 
gemäß § 18 Abs. 6 und 7 Bildungsdokumentationsgesetz 2020, BGBl. I Nr. 20/2021, in der gültigen Fassung 
sowie § 141 Abs 3 Universitätsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 120/2002, in der gültigen Fassung. 

 
   

1. Österreichische Sozialversicherungsnummer 
oder 
Ersatzkennzeichen (wenn keine Sozialversicherungsnummer existiert):   
(siehe Erläuterungen) 
 

 

ˍˍˍˍ ˍˍˍˍˍˍ 

2. In welchem Staat sind Sie geboren? 
(Staatencode; in den heutigen Grenzen) ˍˍˍ 

                      

Angaben zu Ihren Erziehungsberechtigten 
Die folgenden Fragen beziehen sich auf Ihre Erziehungsberechtigten (Eltern oder jene Personen, die für Sie eine entsprechende Rolle 
übernommen haben, wie z.B. Stief- oder Pflegeeltern). 
 

 Erziehungsberechtigte 
Person 1/Mutter 

Erziehungsberechtigte 
Person 2/Vater 

3. In welchem Jahr sind Ihre Erziehungsberechtigen geboren? 
 ˍˍˍˍ Geburtsjahr 

□ Ich weiß es nicht. 
 

ˍˍˍˍ Geburtsjahr 

□ Ich weiß es nicht. 

4. In welchem Staat sind Ihre Erziehungsberechtigen geboren? 
(Staatencode; in den heutigen Grenzen) ˍˍˍ Geburtsstaat 

□ Ich weiß es nicht. 
 

ˍˍˍ Geburtsstaat 

□ Ich weiß es nicht. 
 

5. In welchem Staat haben Ihre Erziehungsberechtigten ihren  
höchsten Schul- bzw. Hochschulabschluss erworben? 
(Staatencode; in den heutigen Grenzen) 

ˍˍˍ Staat des höchsten 

Abschlusses  
□ Ich weiß es nicht. 

ˍˍˍ Staat des höchsten 

Abschlusses  
□ Ich weiß es nicht. 

 
6. Welche höchste abgeschlossene Schul- bzw. Hochschulbildung 
haben bzw. hatten Ihre Erziehungsberechtigten? 
 

 
 

a) Falls der höchste Abschluss in Österreich erlangt wurde: Erziehungsberechtigte 
Person 1/Mutter 

Erziehungsberechtigte 
Person 2/Vater 

Pflichtschule (mit/ohne Abschluss) 
 

□ □ 

Lehre 
 

□ □ 

Mittlere Schule ohne Matura (z.B. Handelsschule, Fachschule) 
 

□ □ 

Meisterprüfung 
 

□ □ 

Höhere Schule mit Matura/Ausbildung mit Hochschulzugangsberechtigung   
 AHS (allgemein bildende höhere Schule) 

 
□ □ 

 BHS (berufsbildende höhere Schule, z.B. HAK, HTL) 
 

□ □ 

 Sonstige Hochschulzugangsberechtigung (z.B. Berufsreifeprüfung) 
 

□ □ 

Akademie (z.B. PÄDAK, SOZAK) 
 

□ □ 

Universität/Hochschule 
 

□ □ 

Ich weiß nicht, welchen Abschluss meine erziehungsberechtigte Person erlangt 
hat. 
 

□ □ 

b) Falls der höchste Abschluss nicht in Österreich erlangt wurde: Erziehungsberechtigte 
Person 1/Mutter 

Erziehungsberechtigte 
Person 2/Vater 

Pflichtschule (mit/ohne Abschluss) 
 

□ □ 

Lehre oder mittlere Schule ohne Matura/Ausbildung ohne 
Hochschulzugangsberechtigung 
 

□ □ 

Höhere Schule mit Matura/Ausbildung mit Hochschulzugangsberechtigung (z.B. 
Abitur) 
 

□ □ 

Universität/Hochschule 
 

□ □ 

Ich weiß nicht, welchen Abschluss meine erziehungsberechtigte Person erlangt 
hat. 

□ □ 
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